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Thema dieser Ausgabe 

   

 Keine Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG für die Reinigung einer öffentlichen Straße (Fahrbahn) und für 

in der Werkstatt des Handwerkers erbrachte Arbeiten (BFH, Urt. v. 13.05.2020 – Az. VI R 4/18) 

 

   

____________________________________ 

 

Die Reinigung der Fahrbahn einer öffentlichen Straße ist 

– anders als die Reinigung des öffentlichen Gehwegs vor 

dem Haus – nicht als haushaltsnahe Dienstleistung nach 

§ 35a Abs. 2 EStG begünstigt. Soweit Arbeiten in der 

Werkstatt eines Handwerkers erbracht werden, sind die 

darauf entfallenden Lohnkosten nicht nach § 35a Abs. 3 

EStG begünstigt. 

Hintergrund 

Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 

haushaltsnahe Dienstleistungen und 

Handwerkerleistungen in einem Haushalt kann nach 

§ 35a Einkommensteuergesetz (EStG) unter 

bestimmten Voraussetzungen eine Steuerermäßigung in 

Anspruch genommen werden.  

Da der Begriff „haushaltsnah” bzw. “in einem Haushalt” 

gesetzlich nicht näher bestimmt sind, kommt es in der 

Diskussion mit dem Finanzamt immer wieder zu 

Abgrenzungsschwierigkeiten. Nach der Rechtsprechung 

müssen die Leistungen eine hinreichende Nähe zur 

Haushaltsführung aufweisen bzw. damit im 

Zusammenhang stehen. 

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom 13.05.2020 

(Az. VI R 4/18) in Bezug auf § 35a EStG zwei 

Fragestellungen zu entscheiden, ob  

 die Reiningung einer öffentlichen Straße vor dem 

Haus und 

 die Reparaturleistung eines Handwerkers, die dieser 

in seiner Werkstatt ausgeführt hat,  

begünstigt sind. 

Maßgeblicher Gesetzestext 

Die für die Entscheidung des BFH maßgebliche 

Regelung ist § 35a EStG. Diese lautet in den Absätzen 

1 bis 3 wie folgt: 

“(1) Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei 

denen es sich um eine geringfügige Beschäftigung im 

Sinne des § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

handelt, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, 

vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf 

Antrag um 20 Prozent, höchstens 510 Euro, der 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen.  
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(2) Für andere als in Absatz 1 aufgeführte haushaltsnahe 

Beschäftigungsverhältnisse oder für die 

Inanspruchnahme von haushaltsnahen 

Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach 

Absatz 3 sind, ermäßigt sich die tarifliche 

Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen 

Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, 

höchstens 4 000 Euro, der Aufwendungen des 

Steuerpflichtigen. Die Steuerermäßigung kann auch in 

Anspruch genommen werden für die Inanspruchnahme 

von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für 

Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der 

Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege 

erwachsen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen 

enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt 

vergleichbar sind.  

(3) Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen 

für Renovierungs-, Erhaltungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche 

Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen 

Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent der 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch 

um 1 200 Euro. Dies gilt nicht für öffentlich geförderte 

Maßnahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder 

steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden.” 

Urteil des Bundesgerichtshofs 

Sein Urteil vom 13.05.2020 fasst der Bundesfinanzhof in 

der Pressemitteilung Nr. 54/20 vom 19.11.2020 wie folgt 

zusammen: 

“Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 

13.05.2020 – VI R 4/18 entschieden, dass die Reinigung 

der Fahrbahn einer öffentlichen Straße nicht als 

haushaltsnahe Dienstleistung und Handwerker-

leistungen, die in einer Werkstatt erbracht werden, nicht 

nach § 35a EStG begünstigt sind. 

Die Klägerin hatte die Ermäßigung der tariflichen 

Einkommensteuer nach § 35a EStG bei Aufwendungen 

für die Straßenreinigung als haushaltsnahe Dienst-

leistungen sowie für Tischlerarbeiten als Handwerker-

leistungen beantragt. Die Straßenreinigung wurde von 

der Kommune als öffentliche Aufgabe für die Anlieger 

durchgeführt. Die Kosten hierfür hatten die Anlieger 

anteilig zu tragen. Gegenstand der Tischlerarbeiten war 

die Reparatur eines Hoftores, welches ausgebaut, in der 

Tischlerwerkstatt in Stand gesetzt und anschließend 

wieder auf dem Grundstück der Klägerin eingebaut 

worden war. 

Anders als zuvor das Finanzgericht, bestätigte der BFH 

die ablehnende Rechtsauffassung des Finanzamts. Die 

Tarifermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 

und ebenso für Handwerkerleistungen setze voraus, 

dass diese im Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt 

oder erbracht werden. Eine haushaltsnahe Dienst-

leistung erfordere eine Tätigkeit, die üblicherweise von 

Familienmitgliedern erbracht, in unmittelbarem räum-

lichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt 

werde und dem Haushalt diene. Dies sei, entsprechend 

der bisherigen Rechtsprechung, für die Reinigung eines 

Gehweges noch zu bejahen. Die Reinigung der 

Fahrbahn einer Straße könne aber nicht mehr als 

hauswirtschaftliche Verrichtung angesehen werden, die 

den geforderten engen Haushaltsbezug aufweise. 

Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 

und Modernisierungsmaßnahmen seien ebenfalls nur 

begünstigt, wenn sie in unmittelbarem räumlichen 

Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt würden. In 

der Werkstatt des Handwerkers erbrachte Leistung 

würden zwar für den Haushalt aber nicht im Haushalt 

des Steuerpflichtigen erbracht. Die Arbeitskosten des 

Handwerkers seien daher ggf. im Wege der Schätzung 

in einen nicht begünstigten "Werkstattlohn" und in einen 

begünstigten "vor Ort Lohn" aufzuteilen.” 

Fazit 

Erneut legt der BFH die Steuerermäßigung des § 35a 

EStG eng aus. Nach einigen finanzgerichtlichen Ent-

scheidungen war die Hoffnung, dass die Anwendbarkeit 

der Steuerermäßigung etwas erweitert wird. Diese Hoff-

nung hat sich nicht erfüllt. 

Aus steuerlicher Sicht sollte ein Handwerker möglichst 

viel Arbeiten vor Ort und nicht in seiner Werkstatt aus-

führen. In der Rechnung des Handwerkers sollte dann 

ein getrennter Ausweis erfolgen, um Diskussionen mit 

dem Finanzamt zu reduzieren. 

15.2.2021 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
Fachanwalt für Steuerrecht 
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